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Bekanntmachung gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG über die Ausgabe 
neuer Aktien 
 
 
Unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung des § 4 Abs. 5 der Satzung der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft (genehmigtes Kapital I) hat der Vorstand mit Zustimmung 
des Ad-hoc-Ausschusses des Aufsichtsrats am 05. Dezember 2010 beschlossen, das 
Grundkapital der HOCHTIEF Aktiengesellschaft um € 17.919.997,44 durch Ausgabe von 
6.999.999 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie 
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 2,56 und mit voller 
Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2010 gegen Bareinlage zu erhöhen. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen worden. Die Kapitalerhöhung und ihre 
Durchführung sind am 10. Dezember 2010 in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Essen eingetragen worden. Das Grundkapital der HOCHTIEF Aktiengesellschaft beträgt 
nunmehr € 197.119.997,44 und ist in 76.999.999 auf den Inhaber lautende Stückaktien 
eingeteilt. 
 
Essen, im Dezember 2010 
 
 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft 
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